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ARBEITSRECHT

Der Begriff der Arbeitszeit wird in 
Art. 13 Abs. 1 ArGV 1 defi niert und ist 

die Zeit, während der sich der Arbeitneh-
mer zur Verfügung der Arbeitgeberin zu 
halten hat. Doch was bedeutet dieses zur 
Verfügung der Arbeitgeberin zu halten 
genau? Arbeitszeit liegt zuerst einmal vor, 
wenn die Arbeitgeberin die Leistung von 
Arbeitszeit angeordnet hat. Aber auch 
ohne ausdrückliche Anordnung kann Ar-
beitszeit vorliegen, wenn nämlich die Leis-
tung von Arbeitszeit notwendig ist und 
durch den Mitarbeitenden nach Treu und 
Glauben im Interesse der Arbeitgeberin 
geleistet wird. Sofern Mitarbeitende nun 
Arbeitszeit leisten, ohne dass diese ange-
ordnet worden ist und ohne dass diese im 
Interesse der Arbeitgeberin erfolgt, dann 
würde diese geleistete Zeit eigentlich kei-
ne Arbeitszeit darstellen. Allerdings ist 
der Anordnung von Arbeitszeit die Leis-
tung von Arbeitszeit, gegen welche die 
Arbeitgeberin nicht einschreitet und da-
durch duldet, obschon darüber Kenntnis 
besteht oder Kenntnis bestehen müsste 
(das ist in aller Regel der Fall, wenn eine 
offi zielle Zeiterfassung besteht), gleich-
gestellt. Die Arbeitgeberin müsste also 
umgehend gegen als Arbeitszeit erfasste 
Zeit reklamieren, da diese ansonsten als 
genehmigt gilt. Grundsätzlich keine Rolle 
spielt, ob der Mitarbeitende die Arbeits-
leistung innerhalb der Organisation der 
Arbeitgeberin erbringt oder ausserhalb, 
allenfalls zu Hause (Homeoffi ce) oder ir-
gendwo anders (work from anywhere). 

Die Arbeitszeit bedingt rechtlich gesehen 
nicht eine effektive Arbeitsverrichtung, 
sondern stellt eigentlich eine blosse Prä-
senzzeit dar. Bei einer ineffi zienten Ar-
beitserledigung kann deshalb die erfasste 
Arbeitszeit nicht gekürzt werden, zumin-
dest solange nicht offensichtlich während 
der Arbeitszeit arbeitsfremde Tätigkeiten 
ausgeführt werden. Keine Arbeitszeit 

liegt vor, wenn der Mitarbeitende gegen 
den Willen der Arbeitgeberin Arbeitsleis-
tung erbringt, weil sich der Mitarbeitende 
in einem solchen Fall nicht zur Verfügung 
der Arbeitgeberin zu halten hat, keine 
Arbeitszeit angeordnet worden ist und in 
aller Regel (abgesehen von dringenden 
Sonderfällen) nicht betrieblich notwen-
dig war. Das kann dort relevant sein, wo 
Mitarbeitende gegen die ausdrückliche 
Weisung (und allenfalls nach Verwarnun-
gen) am Sonntag, in der Nacht oder in 
den Ferien arbeiten.

Arbeitsweg

Die für den Arbeitsweg aufgewendete 
Zeit vom Wohnort zum normalen Ar-
beitsort stellt keine Arbeitszeit dar. Der 
Arbeitsweg stellt jedoch in drei verschie-
denen Fällen ausnahmsweise doch Ar-
beitszeit dar:

1. Wird die Arbeit ausserhalb des übli-
chen Arbeitsorts geleistet, dann stellt 
die Differenz eines allfällig längeren 
Arbeitswegs zum auswärtigen Arbeits-
ort im Vergleich zum gewöhnlichen 
Arbeitsweg Arbeitszeit dar (Art.  13 
Abs. 2 ArGV 1). Bei einem kürzeren Ar-
beitsweg kann die Arbeitgeberin keine 
Minusstunden geltend machen. Durch 
einen auswärtigen Arbeitsort darf der 
Zeitraum der täglichen Arbeitszeit 
oder die wöchentliche Höchstarbeits-
zeit ausnahmsweise überschritten 
werden, allerdings beginnt die täg-
liche Ruhezeit von 11  Stunden erst 
bei der Rückkehr des Mitarbeitenden 
an dessen Wohnort (Art.  13 Abs.  3 
ArGV 1).

2. Wenn Pikettdienst ausserhalb des 
Betriebs geleistet wird, dann stellt der 
Arbeits weg infolge eines Einsatzes 
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während des Pikettdiensts ausnahms-
weise Arbeitszeit dar (Art. 15 Abs. 2 
ArGV 1).

3. Stillende Mütter haben im 1. Lebens-
jahr des Kindes Anspruch auf bezahlte 
Stillzeit (30 Minuten bei einer tägli-
chen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden, 
60 Minuten bei einer täglichen Arbeits-
zeit von mehr als 4 Stunden, 90 Minu-
ten bei einer täglichen Arbeitszeit von 
mehr als 7 Stunden) und sind während 
der Zeit zum Stillen oder Abpumpen 
der Milch von der Arbeitspfl icht be-
freit (Art. 60 Abs. 2 ArGV 1). Sofern 
die Mutter hierfür den Betrieb verlässt 
(was ihr freisteht), dann ist im Rahmen 
der bezahlten Stillzeit eben auch der 
ausserordentliche Arbeitsweg bezahlt.

Pausen

Pausen gelten nicht als Arbeitszeit, wenn 
der Mitarbeitende den Arbeitsplatz nicht 
verlassen kann. Nicht erforderlich ist, 
dass das Unternehmen verlassen werden 
kann, weshalb eine Arbeitgeberin für das 
Verbringen der Pausen einen speziellen 
Pausenraum mittels Weisungsrechts be-
zeichnen kann. Sobald der Mitarbeitende 
aber seinen Arbeitsplatz im Sinne des Or-
tes, der ihm zur Ausführung seiner Arbeit 
zugewiesen worden ist, nicht verlassen 
kann, gilt die Pause als Arbeitszeit. Das 
gilt auch, wenn die Pause an und für sich 
gewährt wird, d.h. sich der Mitarbeiter 
am Arbeitsplatz verpfl egen und ausru-

hen kann, bei Bedarf aber die Pause un-
terbrechen muss (z.B. zwecks Eingreifens 
in einen Arbeitsprozess). 

Geschäftsreisen

Bei einer Geschäftsreise im Inland gilt 
die gesamte Reisezeit und auswärtige 
Arbeitszeit als Arbeitszeit, das gilt insbe-
sondere auch für die Reisezeit bei einer 
Fremdbeförderung (z.B. Zug oder Bus). 
Einzig frei verfügbare Zeit während der 
Geschäftsreise (z.B. Mittagspause oder 
Abend sowie Nacht bei einer mehrtägi-
gen Geschäftsreise) stellen nicht Arbeits-
zeit dar. Bei einer Geschäftsreise im Aus-
land besteht in Art. 13 Abs. 3bis ArGV 1 
eine differenzierte Regelung. Die Zeit, 
die für die in der Schweiz zurückgelegte 
Hin- und Rückreise benötigt wird, stellt 
im Umfang über dem normalen Arbeits-
weg Arbeitszeit dar. Sobald die Schweiz 
verlassen wird, gelangen das Arbeits-
gesetz und dessen Verordnungen nicht 
mehr zur Anwendung, weshalb keine 
gesetzliche Bestimmung betreffend die 
Arbeitszeit besteht. In der Konsequenz 
ist eine vertragliche Regelung, dass eine 
Pauschale (z.B. Tagessollarbeitszeit) für 
die Reisezeit angerechnet wird, rechtlich 
zulässig. Mit Blick auf das Arbeitsgesetz 
sind bei Auslandsgeschäftsreisen weitere 
Besonderheiten zu beachten. Findet die 
Hin- oder Rückreise ganz oder teilweise in 
der Nacht oder an einem Sonntag statt, 
wird hierfür keine Nacht- oder Sonntags-
arbeitsbewilligung benötigt. Die Ruhezeit 

von 11 Stunden ist unmittelbar nach der 
Rückreise zu gewähren, und sie beginnt 
mit dem Eintreffen des Mitarbeitenden an 
dessen Wohnort zu laufen.

Weiterbildung

Eine Weiterbildung inklusive der dafür 
erforderlichen Vor- und Nachbereitungs-
zeit sowie Reisezeit stellt Arbeitszeit dar, 
sofern es sich um eine von der Arbeitge-
berin angeordnete oder eine gesetzlich 
vorgeschriebene Weiterbildung handelt 
(Art. 13 Abs. 4 ArGV 1). Bei Weiterbildun-
gen, die freiwillig oder in gemeinsamer 
Absprache erfolgen, muss zwischen Mit-
arbeitenden und Arbeitgeberin vereinbart 
werden, ob die Weiterbildung in der Ar-
beitszeit oder in der Freizeit erfolgt (Über-
stundenkompensation, Ferien bezug oder 
Minusstunden). Bei einer solchen Abrede 
im Rahmen einer nicht angeordneten 
oder gesetzlich vorgeschriebenen Weiter-
bildung kann auch vorgesehen werden, 
dass eine Weiterbildung nur teilweise an 
die Arbeitszeit angerechnet wird oder 
aber, dass nur eine maximale Dauer ange-
rechnet wird (wie z.B. die Tagessollzeit).
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